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Hinweis: Autorin und Verlag haben sich in diesem Buch um gender-

gerechte Sprache bemüht. Der Begriff  »Arbeitgeber« wird jedoch aus-

schließlich in der männlichen Form verwendet. Mit »Arbeitgeber« ist 

nicht ein Mensch gemeint, sondern die juristische Person dahinter, wie 

z. B. eine GmbH, ein Konzern, ein Verein oder eine Behörde.
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1.  
Einführung und  

allgemeine Hinweise

»Die Arbeit ist etwas Unnatürliches. Die Faulheit allein ist göttlich.«

Anatole France

Ob Sie Ihre Arbeit als ein notwendiges Übel ansehen oder als ein Mittel 

zur Selbstverwirklichung, in jedem Fall sollten Sie nicht zu viel arbeiten 

und sich dabei nicht kaputt machen. Sie müssen voraussichtlich lange 

arbeiten, um auch im Alter über die Runden zu kommen. Dafür brau-

chen Sie gute Arbeitsbedingungen. Und nur wenn Sie Ihre Rechte ken-

nen, können Sie diese auch einfordern.

Über dieses Buch

Dieses Buch informiert Sie über Ihre wichtigsten Rechte im Arbeitsver-

hältnis und zeigt, wie Sie diese Rechte durchsetzen können. Es bietet 

einen Überblick vom Beginn des Arbeitsverhältnisses über den Umgang 

mit Problemen am Arbeitsplatz bis zur Beendigung. Viele Beispiele und 

Fälle aus der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte veranschaulichen die 

rechtliche Situation.

Ein typischer Arbeitsvertrag mit Erklärungen hilft Ihnen, die Regeln 

in Ihrem eigenen Arbeitsvertrag besser zu verstehen. Das Kapitel zum 

Arbeitszeugnis zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Arbeitszeugnis überprüfen kön-

nen. Ein konkretes Beispiel zeigt typische Fehler im Zeugnis auf, die 

immer wieder in Zeugnissen zu finden sind.
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Wenn Sie Familie, Freizeit und den Beruf  gut miteinander verein-

baren wollen, erfahren Sie etwas über Ihre rechtlichen Möglichkeiten. 

Es geht um Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit und Homeoffice. Für Be-

schäftigte, die ihre Angehörigen pflegen, gibt es das Kapitel zum Pflege-

zeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz.

Im Kapitel über Kündigungen lesen Sie, aus welchen Gründen der 

Arbeitgeber kündigen kann und was Sie vor einer Eigenkündigung be-

denken sollten. Das anschließende Kapitel über den Kündigungsschutz-

prozess gibt Ihnen einen guten Einblick darüber, was Sie vor Gericht er-

wartet. Sie erfahren, wo Sie sich Hilfe holen können und welche Kosten 

auf  Sie zukommen.

Dieses Buch wird Ihnen nicht jede Frage zu Ihrem Arbeitsverhältnis 

beantworten. Sie bekommen aber einen guten Überblick über die Mög-

lichkeiten, die Ihnen offenstehen. Sie erwerben ein umfangreiches Vor-

wissen für eine rechtliche Beratung und lernen, die richtigen Fragen zu 

stellen.

Sie können das Buch auch als Nachschlagewerk benutzen. Das aus-

führliche Stichwortverzeichnis am Ende hilft Ihnen bei der Suche. Oder 

Sie wollten schon immer wissen, was ein Betriebsrat macht und wozu 

Gewerkschaften da sind? Dann können Sie in diesen Kapiteln schmö-

kern.

Arbeitsrechte sind nur Papiertiger, wenn sie nicht von den Arbeit

nehmer*innen eingefordert werden. Gute Arbeitsbedingungen wurden 

in der Geschichte des Arbeitsrechts immer erkämpft. Sie müssen er-

halten und ausgebaut werden. Von einzelnen Arbeitnehmer*innen und 

gemeinsam mit der Gewerkschaft oder dem Betriebsrat. Jura ist leider 

nicht besonders unterhaltsam und die juristische Sprache ist oft unver-

ständlich. Die rechtlichen Informationen sind deshalb in verständliches 

Deutsch übersetzt. Ab und zu gibt es den Hinweis auf  juristische Pa-

ragrafen, auf  die Sie sich gegenüber dem Arbeitgeber berufen können.

Das Buch ersetzt keine Rechtsberatung für genau Ihren Fall. Die 

Lieblingsantwort von Jurist*innen ist leider: »Es kommt drauf  an«, denn 

es kommt immer auf  den Einzelfall an. Schon eine kleine Änderung – 

eine Klausel im Arbeitsvertrag, eine Betriebsvereinbarung, ein neues 
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Gesetz –, und schon sieht die Lösung des Falles ganz anders aus. Mein 

Ratschlag ist deshalb, sich bei aufkommenden Problemen schnell bera-

ten zu lassen.

Allgemeine Tipps

1. An Rechtsschutz denken
Bei Kündigungen und Streitigkeiten am Arbeitsplatz brauchen Beschäf-

tigte in der Regel juristischen Rat oder müssen ihre Rechte vor dem Ar-

beitsgericht durchsetzen. Vor dem Arbeitsgericht müssen beide Seiten 

die Kosten für ihre Anwält*innen selbst tragen. Auch die rechtliche Be-

ratung und Vertretung gegenüber dem Arbeitgeber kosten Geld. Sie 

sollten sich überlegen, ob Sie sich durch die Mitgliedschaft in einer Ge-

werkschaft oder durch eine Rechtsschutzversicherung absichern wollen.

2. Sich sofort kümmern
Es gibt im Arbeitsrecht viele kurze Fristen zu beachten. Wenn Sie diese 

Fristen nicht einhalten, verlieren Sie schnell Ihre Rechte. Deshalb soll-

ten Sie sich bei einer Kündigung oder bei Problemen am Arbeitsplatz 

sofort beraten lassen.

Beispiel: Für eine Kündigungsschutzklage bleiben Ihnen ab Erhalt der Kündi-

gung nur drei Wochen Zeit.

Beispiel: Wenn Sie nach einer Diskriminierung am Arbeitsplatz einen Scha-

densersatz oder eine Entschädigung bekommen wollen, müssen Sie diese in der 

Regel innerhalb von zwei Monaten nach der Diskriminierung schriftlich beim Ar-

beitgeber geltend machen.

3. Erst beraten lassen – dann handeln
Bevor Sie wichtige Entscheidungen für Ihr Arbeitsverhältnis treffen, 

sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Das gilt besonders vor einer 

Eigenkündigung oder vor der Unterzeichnung eines Aufhebungsvertra-
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ges. Sie können die Folgen wie z. B. eine Sperrzeit beim Arbeitsamt und 

den Verlust von anderen Rechten nicht immer überblicken. Nach einer 

Beratung kennen Sie alle Möglichkeiten und die Folgen und können eine 

informierte Entscheidung treffen.

4. Schriftlich ist besser als mündlich
In vielen Fällen wird im Nachhinein über den Inhalt von mündlichen 

Absprachen gestritten. Der Urlaub wird mündlich bewilligt und später 

fällt der Führungskraft ein, dass der Zeitraum doch nicht so gut passt. 

Die Bewilligung wird zurückgenommen. Oder eine Teilzeit nach der 

Elternzeit wird zugesagt, aber später nicht umgesetzt. Oft wird die Ver-

längerung eines befristeten Arbeitsvertrages mündlich zugesagt und 

kurz vor Ende doch verweigert. Um Missverständnisse zu vermeiden 

und mehr Sicherheit zu haben, ist es besser, schriftliche Vereinbarun-

gen zu treffen.

5. Fristen setzen
Sie wollen etwas von Ihrem Arbeitgeber, z. B. ein Zwischenzeugnis oder 

eine Klärung von ausstehendem Lohn oder einer Urlaubsanfrage. Oft 

gehen solche Anfragen im Personalbüro unter oder werden erst viele 

Wochen später beantwortet. Eine Frist kann Wunder wirken. Fristen am 

Ende einer Anfrage zeigen auf, dass die Anfrage wichtig ist und die Be-

antwortung kontrolliert wird. Wichtig ist, dass die Frist nicht zu kurz ist. 

Ein Zwischenzeugnis kann man nicht innerhalb von drei Tagen erwar-

ten. 10 bis 14 Tage sind aber sicherlich machbar.

Beispiel:

»Ich erbitte eine Antwort bis zum _______ , damit ich meinen Urlaub planen 

kann.«

6. Beweise sichern
Am Arbeitsplatz ist etwas passiert, was Ihnen nicht gefallen hat? Sie 

wurden vom Chef  angeschrien? Ein Kollege hat einen sexistischen 

Kommentar gemacht? Schreiben Sie es auf. Machen Sie sich sofort eine 
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Notiz mit folgenden Inhalten: Was ist vorgefallen? Wer hat was gesagt 

oder getan? Dazu schreiben Sie das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die 

Namen der Anwesenden auf. Selbst wenn Sie nicht jetzt sofort dagegen 

vorgehen wollen, kann es später helfen, den Sachverhalt darzustellen. 

Um sich zu beschweren oder einen Prozess vor dem Arbeitsgericht zu 

gewinnen, muss man sehr genau beschreiben, was passiert ist.

7. Unterlagen aufbewahren
Es kommt leider immer wieder vor, dass bei der Rechtsberatung wich-

tige Unterlagen fehlen. Manchmal ist sogar der Arbeitsvertrag nicht 

mehr auffindbar. Bewahren Sie Ihren Arbeitsvertrag und alle möglichen 

Zusatzvereinbarungen gut auf. Das Gleiche gilt für Lohnabrechnungen, 

Zwischenzeugnisse und andere wichtige Dokumente. Auch E-Mails 

oder Messenger-Nachrichten mit wichtigen Inhalten sollten Sie abspei-

chern. Legen Sie sich einen Ordner mit der Aufschrift »Arbeit« zu und 

heften Sie dort alle Unterlagen ein. Falls das zu aufwendig erscheint, 

nehmen Sie sich wenigstens einen Karton, in den Sie alle wichtig erschei-

nenden Unterlagen reinlegen. Bei Bedarf  muss man dann zwar suchen, 

aber es kommt nichts weg.

Das Arbeitsrecht – Begriffe erklärt

Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber
Arbeitnehmer*innen werden auch »abhängig Beschäftigte« genannt. 

Denn sie verrichten ihre Arbeit nach den Weisungen des Arbeitgebers. 

Dieser bestimmt den Arbeitsort, die Arbeitszeit und den genauen Inhalt 

der Arbeit. Dadurch sind sie in der Regel auch wirtschaftlich abhängig 

vom Arbeitgeber. Als Gegenleistung bekommen sie das Arbeitsentgelt.

Wegen ihrer Abhängigkeit vom Arbeitgeber schützt das Arbeitsrecht 

die Arbeitnehmer*innen. Denn anders als bei anderen Verträgen, wie 

z. B. einem Kaufvertrag für ein Auto, können sich Arbeitnehmer*innen 

den Vertragspartner und die einzelnen Vertragsbedingungen oft nicht 

aussuchen. Der Arbeitgeber sitzt am längeren Hebel. Als Gegengewicht 
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bestimmen die Arbeitsgesetze und weitere Rechtsquellen Mindestrechte 

für die Arbeitnehmer*innen.

Beamte sind eine besondere Gruppe von Beschäftigten und fallen 

nicht unter das Arbeitsrecht. Für Angestellte im öffentlichen Dienst da-

gegen ist das Arbeitsrecht anwendbar.

Im Unterschied zu Arbeitnehmer*innen können Selbstständige für 

sich entscheiden, wo und wann sie welche Tätigkeit ausüben. Dafür müs-

sen sie ihren Lohn selbst erwirtschaften und tragen das Betriebsrisiko.

Bei neuen Arbeitsformen wie dem Crowdworking ist es in vielen Fäl-

len nicht klar, ob es eine abhängige Beschäftigung ist oder eine selbst-

ständige Tätigkeit. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass 

Crowdworker Arbeitnehmer*innen sein können, auch wenn im Vertrag 

eine selbstständige Tätigkeit vereinbart wurde.

Der Arbeitgeber kann eine natürliche oder eine juristische Person 

sein. Eine natürliche Person ist ein Mensch, dessen Name im Arbeits-

vertrag als Vertragspartner steht oder mit dem mündlich ein Arbeitsver-

hältnis vereinbart wurde. In den meisten Fällen sind Arbeitgeber jedoch 

juristische Personen wie z. B. eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder 

ein Verein. Diese juristischen Personen werden durch Geschäftsfüh-

rende oder Vorstände vertreten. Auch öffentlich-rechtliche juristische 

Personen wie eine Stadt, ein Bundesland oder der Bund können Arbeit-

geber sein.

Scheinselbstständige
Scheinselbstständige stehen eigentlich in einem Arbeitsverhältnis zu 

einem Arbeitgeber, das heißt, sie müssen nach dessen Vorgaben arbei-

ten. Um keine Sozialabgaben zu zahlen und die Arbeitgeberpflichten 

zu umgehen, werden sie jedoch wie Selbstständige behandelt. Dadurch 

zahlen sie nicht in die Sozialversicherungskassen ein und haben keinen 

Kündigungsschutz. Beschäftigte, die unsicher sind, ob sie Arbeitneh

mer*innen oder Selbstständige sind, sollten dazu Rechtsrat einholen. Es 

ist auch möglich, die Eigenschaft als Arbeitnehmer*in vom Arbeitsge-

richt feststellen zu lassen. Außerdem hat die Deutsche Rentenversiche-

rung eine Clearingstelle, die den Status von Beschäftigten überprüft.
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Das Arbeitsrecht
Das Arbeitsrecht ist das Schutzrecht für Arbeitnehmer*innen. Es be-

stimmt die Mindeststandards für gute Arbeitsbedingungen. Hierbei gilt: 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen verfolgen unterschiedliche In-

teressen. Der Arbeitgeber möchte in der Regel Profit erwirtschaften. 

Die Arbeitnehmer*innen müssen durch den Arbeitslohn ihre Existenz 

sichern. Weil der Arbeitgeber meistens am längeren Hebel sitzt, werden 

die Beschäftigten durch die Arbeitsgesetze geschützt.

Im Arbeitsrecht unterscheidet man zwischen Individualarbeitsrecht 

und kollektivem Arbeitsrecht. Beim Individualarbeitsrecht geht es um 

das Verhältnis zwischen einem Arbeitgeber und einer einzelnen Beschäf-

tigten. Im kollektiven Arbeitsrecht sind die Rechte und Pflichten von 

Gewerkschaften und Betriebsräten oder Personalräten geregelt. Sie kön-

nen Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen und Dienstvereinbarun-

gen mit den Arbeitgebern abschließen. Diese Regelwerke gelten für eine 

Vielzahl von Beschäftigten.
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2.  
Beratung bei Problemen 

am Arbeitsplatz

Wenn Sie Fragen oder Probleme am Arbeitsplatz haben, gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Beachten Sie dabei 

immer, dass es im Arbeitsrecht viele kurze Fristen gibt. Wenn Sie Fris-

ten nicht einhalten, verlieren Sie Ihre Rechte. Deshalb sollten Sie sich bei 

auftretenden Problemen sofort rechtlich beraten lassen.

Überblick über die verschiedenen 
Beratungsmöglichkeiten:

1.	 Rechtsanwält*in

2.	 Gewerkschaften

3.	 Betriebsrat und Personalrat

4.	 Beratungsstellen

5.	 Gleichstellungsbeauftragte*r oder Frauenbeauftragte*r

6.	 Schwerbehindertenvertretung

7.	 Austausch mit Freund*innen und Familie

Rechtsanwält*in oder Fachanwält*in für Arbeitsrecht
Eine umfassende Beratung bekommen Beschäftigte bei Rechtsan

wält*innen oder Fachanwält*innen für Arbeitsrecht. Rechtsanwält*in

nen können auch die Vertretung gegenüber dem Arbeitgeber über-

nehmen, sodass Arbeitnehmer*innen den Streit nicht mehr persönlich 

austragen müssen. Wenn sich der Streit nicht außergerichtlich beilegen 

lässt, können Rechtsanwält*innen für sie vor dem Arbeitsgericht klagen.
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Fragen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, ob Ihnen jemand 

gute Anwält*innen empfehlen kann. Falls Sie für ein anderes Rechtsge-

biet schon Kontakt zu Anwält*innen hatten, fragen Sie dort nach guten 

Kolleg*innen für das Arbeitsrecht. Eine persönliche Empfehlung ist 

meistens am besten. Ansonsten können Sie auch im Internet z. B. unter 

https://anwaltauskunft.de oder www.anwalt.de suchen. Bei den Such-

kriterien können Sie »Fachanwaltschaft Arbeitsrecht« anklicken und die 

Suche auf  Ihren Wohnort beschränken.

Erstberatung

Der erste Termin bei Rechtsanwält*innen wird Erstberatung genannt. 

In der Erstberatung wird die rechtliche Situation beurteilt und die ver-

schiedenen Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen besprochen. Das 

kann z. B. ein Anschreiben des Arbeitgebers mit einer bestimmten For-

derung sein oder gleich die Erhebung einer Klage vor dem Arbeits

gericht.

Beispiel: Das Arbeitsverhältnis ist beendet. Der Arbeitgeber schuldet einem 

Arbeitnehmer noch Gehalt und hat auch auf Nachfrage kein Arbeitszeugnis aus-

gestellt. Die Rechtsanwältin fordert den ausstehenden Lohn und das Arbeits-

zeugnis in einem Schreiben an den Arbeitgeber ein.

Beispiel: Eine Arbeitnehmerin ist gekündigt worden. Die Rechtsanwältin erhebt 

beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage.

Kosten

Bei der Terminvereinbarung können Sie gleich nach den Kosten für eine 

Erstberatung fragen. Je nachdem, was zu tun ist, wird die Rechtsanwäl-

tin oder der Rechtsanwalt Ihnen nach der Erstberatung mitteilen, welche 

Kosten für die Vertretung gegenüber dem Arbeitgeber oder eine Klage 

vor dem Arbeitsgericht entstehen. Sie können nach einer Kostenaufstel-

lung fragen.

Die Bezahlung oder Vergütung von Anwält*innen ist in einem 

eigenen Gesetz geregelt, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). 
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Das Gesetz unterscheidet zwischen der Bezahlung der Erstberatung, der 

außergerichtlichen Tätigkeit (Kommunikation mit dem Arbeitgeber) und 

den Kosten für ein Gerichtsverfahren. Im Gerichtsverfahren vor dem 

Arbeitsgericht können zusätzlich Gerichtskosten entstehen. In einem 

Gerichtsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht müssen Sie, wenn Sie 

verlieren, auch die Anwältin oder den Anwalt der Arbeitgeberseite be-

zahlen.

Die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit und für eine Klage 

richten sich nach dem Streitwert. Je mehr Geld eingefordert wird, desto 

höher sind die Gebühren für die Rechtsanwält*innen und die Gerichts-

kosten.

Rechtsschutzversicherung

Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung für Arbeitsrecht haben, über-

nimmt die Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten 

für die Erstberatung und auch für die Vertretung gegenüber dem Arbeit-

geber und vor Gericht. Viele Rechtsanwält*innen übernehmen für ihre 

Mandant*innen die Anfrage auf  Kostendeckung bei der Rechtsschutz-

versicherung.

Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe für Geringverdienende

Falls Sie wenig verdienen, können Sie für die Erstberatung bei einer An-

wältin einen Beratungshilfeschein bei Ihrem zuständigen Amtsgericht 

beantragen. Dafür müssen Sie verschiedene Unterlagen mitbringen. Seit 

der Coronapandemie ist es teilweise möglich, den Antrag per Post zu 

stellen. 

Über den Beratungshilfeschein können die Rechtsanwält*innen die 

Beratung beim Staat abrechnen und von Ihnen zusätzlich höchstens 

15 Euro verlangen. Ist neben der Beratung eine außergerichtliche Ver-

tretung gegenüber dem Arbeitgeber (Schreiben an den Arbeitgeber und 

Verhandlungen) nötig, so kann auch diese über die Beratungshilfe abge-

rechnet werden. Für ein Gerichtsverfahren erhalten Geringverdienerin-

nen Prozesskostenhilfe.
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Gewerkschaften
Als Mitglied einer Gewerkschaft zahlen Beschäftigte den monatlichen 

Mitgliedsbeitrag und bekommen dafür unter anderem kostenlose Be-

ratung im Arbeitsrecht und auch im Sozialrecht. Im Arbeitsrecht kann 

man z. B. sein Zeugnis überprüfen lassen und Fragen zur Eingruppie-

rung oder zum Urlaub stellen. Bei einer Kündigung übernimmt die Ge-

werkschaft in der Regel die Kündigungsschutzklage.

Das Sozialrecht umfasst Fragen zum Thema Arbeitslosigkeit und 

die damit verbundenen Ansprüche auf  Arbeitslosengeld I und Arbeits-

losengeld II (Hartz IV bzw. ab Januar 2023 Bürgergeld), Krankenver-

sicherung und Rentenversicherung. Bei Erfolgsaussichten erhebt die 

Gewerkschaft für ihre Mitglieder auch Klagen vor den Arbeits- und 

Sozialgerichten.

Betriebsrat und Personalrat
Der Betriebsrat und der Personalrat werden von den Beschäftigten in 

einem Unternehmen oder einer Behörde gewählt. Ihre Aufgabe ist die 

Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer*innen gegenüber dem Ar-

beitgeber.

Betriebs- und Personalräte haben in der Regel viele Schulungen zu ar-

beitsrechtlichen Themen besucht. Sie werden nicht nur zu den Rechten 

des Betriebsrats und Personalrats, sondern auch allgemein im Arbeits-

recht fortgebildet. Gleichzeitig kennen sie sich gut mit den Abläufen im 

Betrieb aus. Deshalb sind sie gute Ansprechpartner*innen bei Fragen 

und Problemen im Job. Betriebs- und Personalrät*innen sind auch ver-

pflichtet, Beschwerden von Beschäftigten über den Arbeitgeber entge-

genzunehmen und sich um Abhilfe zu kümmern. Gleichzeitig sind sie 

aber keine ausgebildeten Jurist*innen und kennen nicht jede einzelne 

Frist im Arbeitsrecht. Neben dem Kontakt zum Betriebs- oder Perso-

nalrat sollten Beschäftigte sich auch von Jurist*innen der Gewerkschaft 

oder Rechtsanwält*innen beraten lassen (mehr Informationen finden Sie 

im Kapitel »Der Betriebsrat« ab Seite 301).
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Beratungsstellen
Es gibt bundesweit viele Beratungsstellen, die auch zu Rechten am 

Arbeitsplatz beraten. Viele Angebote sind kostenlos. Beschäftigte kön-

nen sich erkundigen, ob in ihrer Nähe passende Beratungsstellen vor-

handen sind. Es gibt auch Beratungsangebote per Telefon oder E-Mail.

Hier einige Beispiele: 

Elternzeit und Elterngeld

•	 Bundesministerium für Familie: www.bmfsfj.de

•	 Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD): www.lsvd.de

Diskriminierung am Arbeitsplatz

•	 Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd; dieser Verband hilft 

bei der Suche nach einer Beratungsstelle vor Ort): 

www.antidiskriminierung.org

•	 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

www.antidiskriminierungsstelle.de

•	 Landesantidiskriminierungsstellen in vielen Bundesländern

Mobbing

•	 Mobbingberatung Berlin-Brandenburg (Kostenpflichtige Beratung, 

auch über E-Mail): https://mobbingberatung-bb.de

•	 MobbingLine Nordrhein-Westfalen (Kostenlose telefonische Bera-

tung): www.komnet.nrw.de/service/MobbingLine/

Beschäftigte mit Schwerbehinderung

•	 Informationen und Beratung für Beschäftigte mit Behinderung: www.

enableme.de

Frauen

•	 Frauenberatungsstellen (diese bieten bundesweit oft auch eine kosten-

lose rechtliche Beratung im Arbeitsrecht an)
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Beschäftigte im Bundesland Bremen

Können sich an die Arbeitnehmerkammer Bremen wenden: 

www.arbeitnehmerkammer.de

Gleichstellungsbeauftragte*r oder  
Frauenvertreter*in
In Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen werden Beauf-

tragte für die Gleichstellung von Männern und Frauen gewählt oder 

bestellt. 

Jedes Bundesland hat ein eigenes Landesgesetz dafür verabschiedet. 

In Niedersachsen heißt es beispielsweise Niedersächsisches Gleichstel-

lungsgesetz und es sieht die Bestellung einer/eines Gleichstellungsbe-

auftragten vor. In Berlin heißt es Landesgleichstellungsgesetz und be-

stimmt die Wahl einer Frauenvertreter*in. Die Beauftragten sollen die 

Beschäftigten vor der Benachteiligung wegen ihres Geschlechts schüt-

zen und somit die beruflichen Möglichkeiten von Frauen fördern.

Schwerbehindertenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung soll die Eingliederung schwerbehin-

derter Menschen fördern und kontrolliert, ob der Arbeitgeber die ge-

setzlichen Vorschriften einhält. 

Eine Schwerbehindertenvertretung wird in Unternehmen und Behör-

den mit mindestens fünf  Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung 

gewählt.

Austausch mit Freund*innen und Familie
Auch wenn Freund*innen und Familie keine Expert*innen im Arbeits-

recht sind, können sie wertvolle Ratschläge geben. Sie haben nicht den 

Blick auf  den Arbeitserfolg, sondern auf  Ihr Wohlergehen. Sie wollen 

nicht, dass die Arbeit ohne Rücksicht auf  Verluste geschafft wird, son-

dern dass es Ihnen gut geht. 

Beschäftigte sind manchmal so in ihrem Arbeitsauftrag gefangen, 

dass ihre Wahrnehmung bezüglich betrieblicher Missstände getrübt ist. 

Sie merken zwar noch, dass etwas nicht in Ordnung ist, können es aber 
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nicht mehr zuordnen oder rechtfertigen es. Ein Blick von außen kann 

da helfen. Außerdem stärken Sie sich so den Rücken für Auseinander-

setzungen im Betrieb.
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3.  
Beginn des 

Arbeitsverhältnisses

Der richtige Arbeitgeber

Arbeitgeber verhalten sich sehr unterschiedlich. Es gibt Arbeitgeber, 

die selbst einen hohen Anspruch an gute Arbeitsbedingungen haben 

und diese auch umsetzen. Dann gibt es aber Arbeitgeber, die die Rechte 

von Arbeitnehmer*innen missachten. Die einen tun dies tatsächlich 

aus Unwissenheit, die anderen versuchen absichtlich, diese Rechte zu 

untergraben. In einigen Unternehmen werden die Rechte von Arbeit

nehmer*innen systematisch ausgehöhlt, die Gründung von Betriebsrä-

ten torpediert und Verhandlungen mit Gewerkschaften verweigert. Die 

Selbstdarstellung von Unternehmen auf  ihrer Website kann sehr stark 

von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen abweichen. Es gibt Unter-

nehmen, die sich nach außen als sehr familienfreundlich darstellen, aber 

Mitarbeiter*innen diskriminieren, wenn sie aus der Elternzeit zurück an 

den Arbeitsplatz kommen.

Wenn Sie die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitgebern 
haben, sollten Sie diese Aspekte berücksichtigen:
Betriebsrat
Wenn es bei Arbeitgebern einen Betriebsrat gibt, ist das in der Regel ein 

gutes Zeichen. Ein Betriebsrat wird von der Belegschaft gewählt und 

vertritt die Interessen der Beschäftigten. Über den Betriebsrat können 

Sie bei vielen Themen mitbestimmen und Sie haben einen Ansprech-

partner bei Problemen. In Unternehmen mit Betriebsrat sind die Ar-

beitsbedingungen meistens besser als in Betrieben ohne Betriebsrat.
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In manchen großen Unternehmen hat der Betriebsrat eine eigene 

Präsenz auf  der Unternehmenswebsite. Für mehr Informationen siehe 

auch das Kapitel »Der Betriebsrat« ab Seite 300.

Tarifvertrag
Wenn für das Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag gilt, ist das ebenfalls 

in der Regel sehr gut. Der Tarifvertrag steht für eine starke Gewerk-

schaft, die einen Tarifvertrag mit guten Arbeitsbedingungen durchsetzen 

konnte. Im Fall eines Tarifvertrages sind die Löhne in der Regel höher 

und es gibt mehr Urlaubstage. Auch der Gender-Pay-Gap ist in Unter-

nehmen mit Tarifvertrag niedriger. Die meisten Tarifverträge haben 

einen weiteren Vorteil: Die Beschäftigten steigen innerhalb ihrer Lohn-

gruppe mit fortschreitender Betriebszugehörigkeit automatisch in den 

Stufen auf  und so erhöht sich ihr Gehalt. Sie müssen eine Gehaltserhö-

hung nicht allein aushandeln. Außerdem sorgt die Gewerkschaft in der 

Regel in den Tarifverhandlungen mit Arbeitgebern dafür, dass die Löhne 

in den Entgeltgruppen insgesamt steigen.

Mehr dazu im Kapitel »Gewerkschaften« ab Seite 310 und im Kapitel 

»Lohn und Gehalt« ab Seite 133.

Kleinbetrieb
Als Kleinbetrieb bezeichnet man Betriebe, in denen bis zu zehn Be-

schäftigte in Vollzeit arbeiten. In diesen Betrieben gilt das Kündigungs-

schutzgesetz nicht. Dadurch ist es für den Arbeitgeber leichter zu kün-

digen. Auch gibt es in Kleinbetrieben meistens keinen Betriebsrat und 

keine aktive Gewerkschaft.

Die Stellenausschreibung

Wenn sich die Stelle dafür eignet, muss sie auch als Teilzeitstelle aus-

geschrieben werden. Weiterhin muss sich die Stellenausschreibung an 

Menschen aller Geschlechter richten. Nur in wenigen Ausnahmefällen 
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dürfen Arbeitgeber den Kreis auf  Arbeitnehmer*innen mit einem be-

stimmten Geschlecht eingrenzen.

Mitarbeitende (m/w/d)
Ein Großteil der Stellen wird mittlerweile für Menschen, die sich als männ-

lich, weiblich oder divers empfinden, ausgeschrieben. Diese Entwicklung 

haben wir der Klage einer Person – und ihren Unterstützer*innen – zu 

verdanken, die für ihr Recht bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt 

hat. Das Bundesverfassungsgericht gab der Person in seiner Entschei-

dung zum Personenstandsregister im Jahr 2017 recht. Das Gericht stellte 

fest, dass das Personenstandsregister nicht nur männlich und weiblich zur 

Auswahl haben dürfe. Denn sonst würden diejenigen, die sich weder dem 

männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen ließen, diskrimi-

niert. Mittlerweile kann man im Personenstandsregister auch »divers« als 

Geschlechtseintrag wählen oder das Geschlecht offenlassen. Auch die Ar-

beitgeber haben darauf  reagiert, sodass auch in der Arbeitswelt die Vielfalt 

an Geschlechtern sichtbarer geworden ist.

Keine Diskriminierung in der Stellenanzeige
Eine Stellenanzeige kann diskriminierend sein, wenn sie sich nur an be-

stimmte Personen richtet.

Beispiel Stellenanzeige: »Wir suchen Mitarbeiter für unser junges dynami-

sches Team.«

Was ist an dieser Stellenanzeige problematisch?

Ein Arbeitgeber darf  in Stellenanzeigen nicht nur nach »jungen dyna

mischen Mitarbeitern« suchen. Durch das »jung« werden ältere Men-

schen gezielt ausgenommen. Wenn in der Stellenanzeige durch »Mitar-

beiter« nur die männliche Form gewählt wird, grenzt dies die anderen 

Geschlechter aus.

Ebenfalls problematisch ist eine Stellenanzeige, die sich nur an Men-

schen mit der »Muttersprache Deutsch« richtet.

29Die Stellenausschreibung


